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Ihre Zahl/Nachricht vo""" Unsere Zahl/Sachbearbeiter 
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1 2.3.92 Dr. Rief 

Betreff 
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Entwurf einer Novelle zum Erdöl-Bevorratungs
und Meldegesetz 1 982 

Da,-Jm 

30.04.92 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft bezieht sich auf das 

Schreiben des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen

heiten vom 1 2. 3. 1 992, Zl. 55 1 . 306/ 1 -VIII/l/92, mit welchem der 

Ent\-:urf einer Novelle zum Erdöl-Bevorratungs- und r'�eldegesetz 

1 982 zur Begutachtung ausgesandt wurde. ur:d sie gestattet sich, 

dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

1 )  Bemerkungen zur VerfassungsbestimmuI1g: 

Zu der auch im vorliegenden Bundesgesetz enthaltenen unbefriste

ten Verfassungsbestimmung darf die BundesVlirtschaftskar'1;;er auf 

ihre Stellungnahme zum Entwurf eines Versorgungssicherungsgeset

zes 1992 verweisen. 

2) Bemerkungen zu einzelnen Punkten: 

Zu § 3 Abs. 1: 

Vom Fachverband der Erdölindustrie wurde im Rahmen des Begutach

tungsverfahrens auf Schwierigkei ten hingey.·iesen, die der Stichtag 
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1 .  IiIärz mit sich bringt. Als Alternative wurde vorgeschlagen, den 

Stichtag, so wie in der Bundesrepublik Deutschland, auf den 

1. April zu verschieben, was auch eine gewisse Annäherung an die 

EG bedeuten würde. 

Der Stichtag-Wechsel vom 1 .  Härz auf den 1. April würde neben ei

ner Vereinfachung bei Quartalsberichten auch den § 7, der sich 

auf das "Kalendervierteljahr" bezieht, praktikabler erscheinen 

lassen. 

Wei ters wurde zur Diskussion gestell t, das Lager Triest bestands

mäßig bei de r Erfüllung de r Pflichtnotstandsrese rven zu be rück

sichtigen, was laut "Übereinkommen über ein Internationales Ener

giep rogramm" vorgesehen und möglich ist. 

Gemäß der deutschen Gesetzeslage ist es möglich, Best&nde, wie 

z.B. jene in Triest, für die Bevorratung heranzuziehen. Der Ef

fekt wäre eine weitere Entspannung der Kapi talbindung für die 

Lage rhal tung sowie eine gewisse Anpassung in Richtung EG. 

Als Neutextierung des § 1 Abs. 1 wurde folgende Formü.lierung vor

geschlagen: 

"Vorratspflichtige haben ab 1 .  April jeden Jahres je 25 % des Im

portes an Erdöl ü.nd den einzelnen Erdölprodukten im vorangegange

nen Kalenderjahr als Pflichtnotstandsreserve zu haI ten. Die Vor

ratspflicht kann im Inland oder in einem anderen Staat (IEA-Mi t

glied) gehalten werden, sofern die Regierung dieses anderen Staa

tes ein Abkommen mit der österreichischen Regierung getroffen 

hat, daß sie die Beförderung dieser Notstandsreserven in einem 

Notfall nicht behindern wird." 

Zu § 5 Abs. 6 Z.4: 

Zu diesem Punkt .... rurde angeregt, es solle sichergestellt werden, 

daß die allgemeinen Bedingungen für die Übernahme der Vorrrats

pflicht auch jeweils vor Beginn einer Bevorratungsperiode be-
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kanntgegeben werden und daß sich die Vertrags-Kondi tionen während 

dieser Periode nicht ändern. 

Zu § 5 Abs. 6 Z.9: 

Eine nähere Beschreibung des Begriffes "Behörde" - ähnlich wie im 

§ 1 8  ("die mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betraute Be

hörde") erscheint zweckmäßig. 

Zu § 7: 

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens wurde mehrfach darauf verwie

sen, daß die Neufassung dieser Bestimmung für die "Neu-Aufnahme 

der Importtätigkei t" keine klareren Bestimmungen gebracht habe 

und nach wie vor tiJißverständnisse hinsichtlich der rJeuaufnahme 

der Importtätigkeit nicht auszuschließen seien� Die Probleme wür

den sich insbesondere beim Übergang von der Regelung der Neuauf

nahme der Importtätigkeit nach § 7 zur Regelung der Bevorratungs

periode nach § 3 ergeben. Es wurde darauf verwiesen, daß auch aus 

den Erläuterungen kein klärender Hinweis erhalten werden könne. 

Die Bundeswirtschaftskammer darf anregen, daß eine Neuverlautba

rung des vollständigen Gesetzestextes vorgenommen wird, um das 

durch die Novellierungen unübersichtlich gewordene Gesetz leich

ter lesbar zu machen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des 

Nationalrates zugeleitet. 

BUNDESKAMr.1ER DER N WIRTSCHAFT 

Der Präsident: 

iYlUltt 
t/ J 
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